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Die Arbeit in den Kantonen auf dem Gebiete des Schulwesens. «Ö

,Jn jedes Schweizerschulzimmer das Schweizerkreuz" hieß die
Parole eines begeisterten Artikels im „Luzerner Schulblatt", Nr. 1,
1939. An den Erziehungsrat wurde vom kantonalen Lehrerverein
die Anregung gemacht, daß die Sache vom Kanton aus organisiert

werden sollte, wie auch die Abgabe eines Bruder Klausenbildes

an die einzelnen Schulen. Der Erziehungsrat findet, daß
auf diesem Wege eine Uniformierung stattfände. Hingegen
empfiehlt er warm und nachdrücklich, dem Rufe des Lehrervereins
des Kantons Luzern zu folgen, „das Schweizerkreuz in irgendeiner
würdigen und gediegenen Form, wenn möglich in Verbindung mit
den kantonalen Wappen, entweder im Schulzimmer oder doch an
einer passenden Stelle im Schulhause anzubringen".

Kanton Uri.

Siehe Gesetzgebung.

Kanton Schwyz.

Das Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz legte dem
Regierungsrat 1939 einen Lehrplan für den hauswirtschaftlichen
Unterricht an den Primär- und Sekundärschulen vor. Dieser
bezweckt, die Freude und das Verständnis für den Hausdienst nach
Möglichkeit zu wecken und zu fördern. Der Unterrieht an den
Mädchenschulen ist in den verschiedenen Fächern so zu gestalten,
daß er nach Möglichkeit den Hausdienst berücksichtigt. In der
7. Primarschulklasse und in der 1. Sekundarschulklasse umfaßt
der Unterricht theoretisch-praktische Hauswirtschaft. In der
2. Klasse werden Haushaltungskunde und Kochen gelernt. Ferner
legt das Erziehungsdepartement dem Regierungsrat eine Verordnung

über die hauswirtschaftlichen Wiederholungsschulen vor.
Die Gemeinden sind verpflichtet, hauswirtschaftliche
Wiederholungsschulen zu errichten. Es können auch mehrere Gemeinden
zusammen unter Vorbehalt der Genehmigung des Erziehungsrates
eine gemeinsame Schule errichten. Die Gemeinden können die
Führung der Schulen Vereinen übertragen. Sie haben jedoch die
bezüglichen Verträge vorher dem Erziehungsrat zur Genehmigung
zu unterbreiten.

Am kantonalen Lehrerseminar wurden als neue obligatorische
Fächer Stenographie und Maschinenschreiben eingeführt. „Die
Seminardirektion hat die beiden technischen Fertigkeiten in den
Lehrplan eingefügt, damit die austretenden Lehramtskandidaten
für den Kampf im praktischen Leben allseitiger ausgebildet
seien."
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